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„und unter dem Schutz des Stadtrechts steht. Zarga wird
„hier gleichbedeutend mit Weichbild oder Stadtmarkung.“

In welchem Sinne das Wort Zarge bei unsrer Ruine zu

nehmen ist, will ich Andern zu entscheiden überlassen“), ich begnüge

mich, diese Notizen beigebracht zuhaben, und will nur noch an—

führen, daß die unmittelbar an die Sargenweinberge westlich sich

anschließenden Weinberge den Namen Breter führen. Bzg.

7. Lohr.

Im Jahresheft 1850 S. 59 fs. habe ich von Lohr und Crails—

heim gehandelt und nachzuweisen gesucht, daß Altenlohr bei West—

gartshausen einst Mittelpunkt einer Herrschaft gewesen ist, zu wel
cher auch Crailsheim gehörte. Alle weitere Forschungen inzwischen

haben mich in dieser Auffassung nur befestigt und zwar spricht

alles dafur, daß jene Gegend zum Gebiet der Grafen im Mulach
gau gehörte, welche von ihrer Hauptburg späterhin Grafen und

Herrn von Lobenhausen genannt wurden. Ein Mitglied dieser

Familie heißt 1142 Conradus de Lare und hatte also seine Resi—

denz auf der Burg bei Altenlohr; vgl. 1868, S. 2.
Leider verlassen uns die Urkunden 100 Jahre lang. Erst

1245, den 17. Mai, als Konrad v. Krutheim den größten Theil
seiner Güter an seinen Bruder Wolfrad verkanfte, heißt es: de

feodorum distractione quae sit recompensatio - Gotfridus de

Hohenloch (der Schwager), Crafto frater meus de Bochsberg,

Orafto pabruus meus de Lara inter so fidéliter estimabunt, Wi—

bel II, 51. Dieses patruus habe ich früher buchstäblich genommen

als Vatersbruder, ich bin aber daran immer mehr irre geworden.

Einmal werden bekanntlich dergleichen Verwandtschaftsbezeichnungen

x*) Doch wohl als: Mauerwerk, insbes. Umfassungsmauer. Es stand seit

Jahrhunderten und steht zum Theil noch lediglich die Umfassungsmauer des alten

Burgbaus, kein Einbau mehr. H. B.
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sehr willkürlich gebraucht, auch inweiterem Sinn, und für einen

Vatersbruder ist die Zeit um 1245 fast zu spät, nachdem die

Neffen schon seit e6. 1220 als erwachsen in Urkunden vorkommen;
gewiß würde anch ein greiser Oheim in der vorhin cit. Urkunde

zuerst genannt worden sein. Somit glauben wir, Craft v. Lohr
ist zwar ein Verwandter auch, vielleicht der Sohn eines Oheims,
oder dorgl., aber sicher können wir über seine Herkunft nichts sagen.

Dagegen ist uns das Wahrscheinlichere, daß er eine Person ist
mit dem bis 1271 noch ein paar mal in Urkunden auftretenden
edlen Herrn von Lohr (im Unterschied von dem gleichzeitigen rit
terlichen Kraft v. Lohr (dem rotenburgischen Dorf dieses Namens.)

A. 1252, 1. Mai bestätigte Gotfried v. Hohenlohe eine Schen—

kung Arnolds von Thierberg (Hanselmann J, 410) ans Kloster
Gnadenthal preésentibus sororiis meéeis C. de Crutheim, Kraftone
de Bocgesberg; item Kraftone de Lare et — Heinrico de Ore-

welsheim, Héinrico de Hengesvelt et multis aliis probis viris.
A. 1265 stellte Graf Otto von Eberstein, dessen verstorbene

Gemahlin eine Bruderstochter Conrads v. Crutheim gewesen, eine

Urkunde aus zur Praäcisirung seiner Erbansprüche, vgl. Hansel
mann J, 420. Das geschah in Crutheim viris presentibus hones-

tis Domino OCraftone de Lar, Symone de Berlichingen &c. mi-
litibus. Gewiß werden wir da am liebsten an den beigezogenen

Vetter von Lohr denken.

A. 1271 stellten Engelhard v.Weinsberg und Walther von
Limburg imp. aule pincerna eine Urkunde aus in Sachen eines

Streits zwischen dem Deutschordenshause zu Mergentheim und

Walther von Sulz. Zur Vermittlung versprechen ihre Dienste —
Nos Krafto de Lare, Engelhardus de Winsperc, Waltherus et
Conradus pincernae imp. aule de Limpurg &c. &c. Testes:

Krafto nobilis deLaré. Waltherus de Kozbuhel &c. &c. et
milites. Hier kann lediglich kein Zweifel sein, daß wir es mit
dem freien, edlen Herrn von Lohr zu thun haben, nicht mit einem

blosen homo wilitaris.
Von da an verschwinden die edlen Herrn von Lohr und als

ihre Besitznachfolger erscheinen die Grafen von Öttingen; unter

welchem Rechtstitel? vermogen wir nicht zu sagen. Daß schon

1251 in einer Consensurkunde des Grafen Ludwig v. ttingen
dt. Wassertrüdingen unter den Zeugen in seinem Gefolge Sigfried



— 291—
v. Crailsheim auftritt (Reg. boic. III, 19.) macht es möglich,

daß damals schon eine Verbindung mit Lohr stattfand, vielleicht
eine Verschwägerung, welche zur Beerbung der aussterbenden

Edelfamilie führte.
Auch ein Lohrer Siegel ist uns nicht bekannt, das über den

Familienzusammenhang gewiß Auskunft geben würde. Vielleicht
kommt ein solches, vielleicht kommen weitere Urkunden noch zum

Vorschein!
Eine wenigstens getrauen wir uns jetzt schon in diesem Zu—

sammenhang einzureihen, nachdem sie lange Zeit anderswohin ge—

wiesen war.

In der Zeitschrift für den O.Rhein hat Mone Band II, S.
303 f. eine Brombacher Urkunde von 1221 excerpirt, wonach der

Edelmaun Giso von Lare sein Erbgut in Ussenkein (Aessigheim)

unter Zustimmung der Erben an das Kloster verkauft hat für 34

Mark. Diesen Verkauf hat Giso dem Abte bestätigt durch die

Hände seiner Salmannen: Heinrich von Bocksberg und der Brüder
Konrad, Wolfrad und Craft v. Krautheim.

Mone erklärt das Lare fur Lohr am Main. Dort aber ist

von diesem Giso keine Spur zu finden. Dagegen für unser Lohr
sprechen ein paar starke Grunde.

1) Giso nahm zu Salmanen, zu seinen Rechtsvertretern oder

Bevollmächtigten, die 3 Krautheimer Brüder und ihren Oheim

Heinrich v.Bocksberg. Das weist auf eine Familienverbindung

hin und stimmt also ganz zur spateren Bezeichnung des Craft v.

Lare als patruus, Vetter.

2) Bei Mone II, 304 wird unter den ritterlichen Zeugen,

die meistens aus der Taubergegend sind, auch ein Walther von

Cruslheim aufgeführt; was ist das für ein Ort? Meine Vermu—

thung, es dürfte hier ein Fehler stecken und Crulsheim zu lesen

sein, hat sich bestätigt, denn im Original heißt es deutlich Wal-
terus de Croelsheim d. h. von Crailsheim. Wie aber kommt ein

Herr v. Crailsheim zu jener Verhandlung, wenn nicht im Gefolg

seines Herrn von Lohr?

3) Auch ein Erbgut in Uessigheim erklärt sich nun leicht,

weil Giso der Crutheimer Edelfamilie angehört und auf diese Weise

also in der Taubergegend auch Erbgüter haben mußte. War er

ein jüngerer Bruder Wolfrads v. Krutheim des ältern, des Vaters
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der 3 Brüder, so könnte Kraft v. Lare sein Sohn gewesen sein
und jenes patrnus stünde dann, wie gar manchesmal, statt pat-
ruelis, Sohn des Oheims.

Möchte es gelingen, noch ein paar Urkunden aufzufinden,

welche alles klar machen!

Wenn für die 1850, 69 f. u. 1861, 468 besprochenen rit
terlichen Dienstmannen von Lohr die Wiederkehr desselben Namens
und Besitzungen an denselben Orten in der Gegend des Klosters

Sulz einen sichern Leitfaden abgeben, so dürfen wir zusammenstellen

einen Eckard J. u. IIe, welche das genannte 1260 abgebrannte

Kloster beim Wiederaufbau kräftig unterstützten, und weiterhin den

z. B. 1305 und 1310 genannten Conrad v. Lare (Wibel 2, 181.
182.), weil seine Wittwe Zehnten auf dem Teckenhof, zu Botten—

weiler u. s. w. verkaufte 1336 (1861, 465.), während Eckard mit
seinem Schwager Veldner 1328 den Teckenhef verkaufte, Bertold
aber verzichtete, als sein Bruder Eckehart da verkaufte 1349 (Reg.

boic. VIII, 166.), auf den Teckenhof und eine Hube zu Zischen—

dorf, wo Walther v. Lohr der Schrecke begütert war; vgl. auch

Reg. boic. VI, 152. Zur leichtern Orientirung seizziren wir fol—

genden Stammbaum:

Eckard v. Lare J. c. 1260.

Eckard II. 1289

Eckard III. Walther der Schrecke. Conrad v. Lare.

Zu Lohr im Rotenburgischen saß ein hohenstaufensches Mini—
sterialengeschlecht, beiwelchem der Name Craft vorherrschte; s.

1850, 61. Schon 1233 blühte ein Kraft und daneben ein Schade
de Laro. Ihm folgte wohl ein Kraft II. (?1261) und ein Kraft
III., der 1304 in einer Urkunde Lupolds v. Insingen zeugt, 1827
todt, hatte eine Messe auf 2 Hofen zu Stettberg gestiftet. Neben

1323 26. 1310- 13836. 1305. 10. 1333
2 h. Anna. h. Hedwig 1333.

rd Veosd. Erchanger oder Kraft. Hans
13409. Erkendrecht.

Eckard V. u. Rugger 1888 Greth —
hohenl. Vasallen, Hanselm. ,806. h. Conrad von

Vohenstein.
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ihm erscheint Friedrich von Lohr z. B. 1820. (GBensens Roten
burg S. 470) u. 1333 todt, wo seine Wittwe zu Wurzburg saß,

wie es scheint, Reg. b. VIl, 40. Es folgt wahrscheinlich Syfrid
von Lohr 1343 3. B., (Winterbach JI, 216) der Beisitzer des kai—

serlichen Landgerichts zu Rotenburg gewesen ist; Reg boic. VIII,
46. a. 1345. Diese Familie saß wohl auch in Rotenburg, wo

Hermann v. Lohr Rathsherr gewesen ist (GBensen). H. B.

8. Herrn von Stetten, Haldermannstetten.

Erst im Jahresheft 1867 habe ich S. 588 einen Nachtrag
gebracht über die Veldner und Herrn v. Stetten. Heute bin ich

schon wieder im Stand, eine neue Entdeckung mitzutheilen.
Längst bekannt ist auch mir gewesen, daß es eine adliche

Familie, genannt Stettner v. Haldermannstetten, gegeben hat, über

welche Biedermanns Canton Altmühl Tab. 206 Einiges beibringt.

Dieses Haldermannstetten hielt ich für das ritterschaftliche Dorf
Halmannstetten in Franken (einst Canton Rhon und Werra) ge—

legen. Nun stießen mir aber neuerdings genügende Beweise auf,
daß unser Haltenbergstetten einst auch Haldermannstetten genannt

und geschrieben wurde; namentlich fand ich verschiedene Herrn v.
Rosenberg „von Haldermannstetten“ zubenannt. Tamit ergab sich

von selbst die Vermuthung, jene „Stettner“ dürften wohl die Ge—

schlechtsnachfolger sein älterer Herrn v. Stetten von Niederstetten,

eine Vermuthung, welche fast zur Gewißheit wird durch 2 Um—

stünde. Erstens kehren die ckf. 1857 S. 182 beliebten Vornamen
Friedrich und Heinrich bei den Stettnern wieder und zweitens

führen diese dasselbe Wappen, einen Schild mit Gopeltheilung,
s. 1861, 463 u. 1867, 590. Offenbar gehören also jene Stettner
durch ihre Abstammung wenigstens dem frankischen Wirtemberg
an, wenn sie auch späterhin nichts mehr daselbst besessen haben.

Wir denken uns deßwegen die fratres Heinricus & Dieteéricus de

Steten 1256 gehörten eigentlich nach Niederstetten, und wenn auch


